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Regelungen im Hochwasserschutz und für oberirdische Rohrleitungen

VAwS in Baden-Württemberg
Die Verordnung des 
 Ministeriums für Umwelt 
und Verkehr über Anla
gen zum Umgang mit 
wassergefährdenden 
Stoffen und über Fach
betriebe (VAwS) wurde 
im Mai 2005 gültig. Für 
die Heizöllagerung sind 
hierbei Änderungen im 
Bereich der Lagerung in 
Überschwemmungs und 
hochwassergefährdeten 
Gebieten und im Bereich 
oberirdische Rohrlei
tungen relevant. 

2. Anlagen der Gefährdungs
stufe B, C und D nach § 6 Abs. 3 
in Überschwemmungs und 
hochwassergefährdeten Gebie
ten, für die Schutzeinrichtungen 
gegen ein 50jährliches bis zu 
einem geringer als 100jähr
lichem Hochwasserereignis be
stehen, im Falle der Neuerrich
tung oder der wesentlichen Ver
änderung. 
3. Anlagen der Gefährdungs
stufe D in Überschwemmungs 
und hochwassergefährdeten Ge
bieten, für die Schutzeinrich
tungen gegen ein mindestens 
100jährliches Hochwasserereig
nis bestehen, im Falle der Neuer
richtung.
Der Betreiber kann die Anforde
rungen auch dadurch erfüllen, 
dass er geeignete technische,  
organisatorische oder bauliche 
Maßnahmen zum Hochwasser
schutz seines Gebäudes, seines 
Betriebes oder Betriebsgelände 
durchführt. Die Maßnahmen sind 
in einem schriftlichen Konzept 
darzustellen, das auch Angaben 
über den Zeitraum der Umset
zung der Maßnahmen enthalten 
soll. Auf Grund des damit ver
bundenen Aufwands dürfte diese 
Regelung jedoch bei einer Heizöl
tankanlage in der Regel nicht 
zum Einsatz kommen.
Um prüfen zu können, ob die 
entsprechende Anlage unter die 
genannten Regelungen fällt, 
muss der Betreiber wissen, ob 
seine Anlage in einem Über
schwemmungsgebiet oder einem 
hochwassergefährdeten Gebiet 
liegt. 

Überschwemmungsgebiete 
liegen im Außenbereich, d.h. au
ßerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortschaften. Es sind:

Gebiete zwischen oberirdi
schen Gewässern und Deichen 
oder Hochufern

Gebiete, die bei einem 100 
jährlichen Hochwasserereignis 
überschwemmt oder durchflos
sen werden

•

•

•

Gebiete, die auf der Grundlage 
einer Planfeststellung oder Plan
genehmigung für die Hochwas
serentlastung oder Rückhaltung 
beansprucht werden

Gebiete, die durch Rechtsver
ordnung festgesetzt werden

Da im Außenbereich in der Regel 
nur mit einer geringen Anzahl 
von Heizöltankanlagen zu rech
nen ist, haben Überschwem
mungsgebiete keine hohe Rele
vanz für die Heizöllagerung.
Eine wesentlich höhere Anzahl 
von Anlagen ist in hochwasser
gefährdeten Gebieten zu erwar
ten. Diese liegen innerhalb der 
Ortschaften. Hochwassergefähr
dete Gebiete sind Flächen,
1. die bei einem 100jährlichen 
Hochwasserereignis über
schwemmt oder durchflossen 
werden, und für die keine oder 
geringere als gegen 100jähr
liche Hochwasserereignisse er
forderliche Schutzmaßnahmen 
bestehen, oder
2. die bei einem größeren als 
einem 100jährlichen Hochwas
serereignis bei Versagen oder 
Überströmen der vorhandenen 
Schutzeinrichtungen überflutet 
werden; dies gilt jedoch nur bis 
zur Grenze des Gebiets, das bei 
einem 100jährlichen Hochwas
serereignis überschwemmt oder 
durchflossen würde.
Die Festlegung der überschwem
mungs und hochwassergefähr
deten Gebiete erfolgt in so ge
nannten Hochwassergefahren
karten, welche für alle betrof
fenen Gebiete innerhalb der 
nächsten Jahre landesweit er
stellt werden. In diesen Karten ist 
parzellenscharf dargestellt, wel
che Flächen von einem 100jähr
lichen Hochwasser überflutet 
werden und welche Höhe über 
Boden die Überflutung erreicht. 
Die Hochwassergefahrenkarten 
werden bei den Wasserbehörden 
(Landratsamt) oder bei den Kom
munen ausliegen. Im Internet 

•

•

Nachdem bereits Anfang 
2004 Änderungen bezüg
lich der Lagerung wasser

gefährdender Stoffe in Über
schwemmungsgebieten und 
hochwassergefährdeten Gebieten 
vorgenommen wurden, wurden 
nun die Vorschriften erneut ange
passt. Mit den Änderungen von 
Anfang 2004 wurden die Anfor
derungen an Anlagen in den ge
nannten Gebieten erheblich ver
schärft. Mit den nun in Kraft ge
tretenen erneuten Änderungen 
wurden die Anforderungen ge
genüber den Änderungen 2004 
wieder etwas zurück genommen. 
Anforderungen an Anlagen in 
Überschwemmungs und hoch
wassergefährdeten Gebieten sind 
in § 10 Abs. 4 VAwS aufgeführt. 
Im alten § 10 Abs. 4 waren die An
forderungen konkret formuliert. 

§ 10 Absatz 4 alt

Anlagen in Überschwemmungs 
und hochwassergefährdeten Ge
bieten müssen folgenden Anfor
derungen genügen: 
1. Anlagen und Anlagenteile 
müssen so gesichert werden, 
dass sie bei den höchstmöglichen 

Hochwasserständen nicht auf
schwimmen oder ihre Lage ver
ändern. Hierzu müssen sie mit 
mindestens der 1,3fachen Si
cherheit gegen den Auftrieb der 
leeren Anlage oder des leeren 
Anlagenteils gesichert werden. 
2. Die Anlagen und Anlagen
teile sind so aufzustellen, dass 
beim höchstmöglichen Wasser
stand kein Wasser in Entlüf
tungs , Befüll oder sonstige Öff
nungen eindringen kann. Die 
Möglichkeit einer Beschädigung 
durch Treibgut muss ausgeschlos
sen sein. 
3. Auffangräume sind so zu er
richten, dass sie beim höchstmög
lichen Wasserstand nicht überflu
tet werden können. Im neuen  
§ 10 Abs. 4 werden die Anforde
rungen sehr viel offener gefasst.

§ 10 Absatz 4 neu

„Gegen das Austreten von was
sergefährdenden Stoffen infolge 
Hochwassers, insbesondere 
durch Auftrieb, Überflutung oder 
Beschädigung durch Treibgut 
müssen gesichert sein...“ Die 
Anforderungen richten sich also 
nur noch gegen das Austreten 
von Heizöl. Auf welche Art die 
Anforderungen gegen das Aus
treten von Heizöl erfüllt werden, 
bleibt also dem Betreiber über
lassen.
Die Anforderungen gelten nicht 
automatisch für alle Anlagen in 
den betreffenden Gebieten, son
dern hängen von der Größe der 
Anlage und der vorhandenen 
Schutzeinrichtungen gegen be
stimmte Hochwasserereignisse 
ab. Die oben genannten Anfor
derungen müssen eingehalten 
werden bei:
1. Anlagen in Überschwem
mungs und hochwassergefähr
deten Gebieten, für die keine 
oder geringere als gegen 50
jährliche Hochwasserereignisse 
erforderliche Schutzmaßnahmen 
bestehen. 
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werden die Karten unter www.
hochwasser.badenwuerttem 
berg.de veröffentlicht werden. 
Erste Karten für betroffene Fluss
gebiete liegen bereits vor. Auf 
dem genannten Server findet 
sich auch ein umfangreicher Leit
faden zu den Hochwassergefah
renkarten. Im folgenden werden 
die Anforderungen an die Anla
gen abhängig von Größe der  
Anlage und Lage in bestimmten 
Gebietskategorien aufgezeigt.

Bestehende Anlagen

Überschwemmungsgebiet:
Nachrüstung nach § 10 (4) VAwS 
nur auf Anordnung der Behörde
Hochwassergefährdetes Gebiet:

kein oder geringerer Schutz als 
gegen HQ50:
Nachrüstung § 10 (4) VAwS bis 
spätestens 10 Jahre nach Vorlie
gen der Hochwassergefahren
karte oder direkt bei wesentlicher 
Veränderung

Schutz gegen HQ50 oder grö
ßer: Nachrüstung § 10 (4) VAwS 
nur auf Anordnung der Behörde

Neuanlagen oder 
 wesentliche Veränderung 
bestehender Anlagen

Überschwemmungsgebiete und 
hochwassergefährdete Gebiete 

•

•

werden wie folgt einheitlich be
handelt:

kein oder geringerer Schutz als 
gegen HQ50: alle Anlagen müs
sen Anforderungen § 10 (4) 
VAwS einhalten

Schutz gegen HQ 50 bis klei
ner HQ100 vorhanden:
  – Anlagen bis 1000 Liter: 

keine Anforderungen
  – Neuanlagen und wesent

lich veränderte Anlagen grö
ßer 1000 Liter: Anforderungen 
§ 10 (4) VAwS müssen einge
halten werden
Schutz gegen HQ100 oder 

größer vorhanden:
  – Anlagen bis 100  000 Liter: 

keine Anforderungen
  – Neuanlagen größer 

100  000 Liter: Anforderungen 
§ 10 (4) VAwS müssen einge
halten werden.

HQ50 bzw. HQ100 bedeutet 
hierbei die Überflutungshöhe, 
welche ein 50 bzw. 100jähr
liches Hochwasserereignis er
reicht. 
Bei Neuanlagen, die vor Fertig
stellung der Hochwassergefah
renkarten errichtet werden sol
len, sollte auch jetzt schon unbe
dingt geprüft werden, ob sich die 
Anlage in einem zukünftigen 
hochwassergefährdeten Gebiet 
befinden wird. So können teure 
Nachrüstungen vermieden wer
den. Mögliche Informationsquel

•

•

•

len um herauszufinden, ob mit 
einem hochwassergefährdeten 
Gebiet gerechnet werden muss, 
sind die Kommunen und unteren 
Wasserbehörden. Sollten keine 
konkreten Informationen erhal
ten werden, muss der Betreiber 
unbedingt auf die möglichen 
Konsequenzen hingewiesen wer
den, falls die Anlage möglicher
weise in einem künftigen hoch
wassergefährdeten Gebiet liegt. 
Die Entscheidung, ob die Anlage 
nach der herkömmlichen Art oder 
hochwassersicher nach §  10 Abs. 
4 VAwS errichtet wird, muss dann 
der Betreiber treffen. So können 
mögliche künftige Diskussionen 
vermieden werden.

Neuregelungen für ober-
irdische Rohrleitungen

Bezüglich oberirdischer Rohrlei
tungen war in der alten VAwS 
nur geregelt, dass diese so be
schaffen sein und betrieben wer
den mussten, dass Heizöl nicht 
austreten konnte. In der neuen 
VAwS sind nun konkrete Anfor
derungen an oberirdische Rohr
leitungen aufgeführt.
Rohrleitungen von Heizöltank
anlagen bis einschließlich 10  000 
Liter Inhalt müssen über stoffun
durchlässigen (dichten) Flächen 
verlegt sein. Ein Betonboden 
oder ein Fliesenboden sind hier 

ausreichend, ein öldichter An
strich ist nicht erforderlich. In der 
Regel wird diese Anforderung 
bei den meisten Anlagen bereits 
eingehalten, da nur die wenigs
ten Leitungen über Naturboden 
führen. Bestehende Rohrlei
tungen, welche die Anforde
rungen nicht erfüllen, müssen 
nur auf Anordnung der Behörde 
nachgerüstet werden.
Bei Rohrleitungen von Anlagen 
über 10  000 Liter muss zusätz 
lich eine Überwachung durch 
selbsttätige Störmeldeeinrich
tungen oder durch regelmäßige 
Kontrollen erfolgen. Außerdem 
ist ein Alarm und Maßnahmen
plan erforderlich, z.B. das Merk
blatt Betriebs und Verhaltens
vorschriften bei der Heizöllage
rung. Die Anforderungen an 
Rohrleitungen können auf 
Grundlage einer Gefährdungs
abschätzung durch Maßnahmen 
organisatorischer oder tech
nischer Art ersetzt werden, wenn 
sicher gestellt ist, dass eine 
gleichwertige Sicherheit erreicht 
wird. So könnte z.B. eine Sauglei
tung, bei welcher die Anlage bei 
einer Undichtigkeit auf Störung 
geht und ein Antiheberventil ein 
Auslaufen verhindert, als gleich
wertige technische Lösung gese
hen werden.

Thomas Huber, FV-Referent

❯ OL-Handwerk ❮

Trauer um  
Karl Pissot 
Am 20. Dezember 
2006 ist Karl Pissot 
aus Heilbronn

Neckargartach im 87. Lebensjahr 
gestorben. Der frühere stellvertre
tende. Landesinnungsmeister des 
Landesverbandes des K+LHand
werk BadenWürttemberg hat sich 
von 1958 bis 1978 in verschie
denen Gremien für das Ofen und 
LuftheizungsbauerHandwerk ein
gesetzt. Unter seiner Mitwirkung 
kam es 1969 zum Zusammen
schluss des KLLandesverbandes 
BadenWürttemberg mit dem 
Freien südbadischen Verband und 

1977 zum Anschluss an den Fach
verband SHK BadenWürttem
berg. Seine Verdienste haben mit 
der Ernennung zum Ehrenmitglied 
beim ehemaligen Landesinnungs
verband KL ihre Würdigung erfah
ren. Als Obermeister gestaltete 
Pissot von 1952 bis 1978 die Ge
schicke der Innung Heilbronn und 
wurde 1978 zum Ehrenobermeis
ter ernannt.

❯ Innung Bruchsal ❮

Brennwertkessel für 
die Schule gespendet

Der Anlagenmechaniker, der 
beim Verbraucher Brennwert
technik installiert und wartet, 

muss mit der neuen Technologie 
von Anfang an umfassend ver
traut sein. Dies beginnt bereits in 
der Ausbildung. „Neue techni
sche Anlagen sind für die Ausbil
dung unersetzlich“, betonte 
Bernhard Haider, Geschäftsfüh
rer von Pfeiffer und May, Karls
ruhe bei der Übergabe eines mo
dernen BrötjeÖlBrennwertkes
sels an die BalthasarNeumann
Gewerbeschule in Bruchsal. Die 
rund 100 künftigen Anlagenme
chaniker, die in vier Ausbildungs
klassen beschult werden, werden 
von der Spende profitieren. 
Obermeister Martin Siegel stellte 
bei der Übergabe im November 
die Bedeutung dieser energie
sparenden Technik für den Ver
braucher heraus. „Brennstoff

reduzierungen und eine umwelt
freundliche Technik sind Themen 
der Zukunft und darum für die 
Ausbildung unerlässlich.“

❯ Infoveranstaltung ❮

Bei der Werbung 
die Marktdaten  
berücksichtigen

„Der Markt ist da – positionieren 
Sie die SHKFachbetriebe!“ die
ser Aufruf erging im Dezember 
2006 an die Innungsbeauftragte 
für Öffentlichkeitsarbeit. Mit 
dem Grundsatzreferat „CIFlag
ge zeigen als SHKHandwerker“ 
erhielten die Teilnehmer auf der 




